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Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten sowie wichtige Rufnummern

Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten der Gemeinde Kyffhäuserland
Anschrift
Gemeinde Kyffhäuserland
OT Bendeleben
Neuendorfstraße 3
99707 Kyffhäuserland

Sprech- und Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag:
Dienstag:

09.00 Uhr - 12.00 Uhr
09.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Mittwoch:
Donnerstag:

Freitag:

geschlossen
09.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 16.00 Uhr
09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sprechzeiten Bau- und Ordnungsamt

Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister

Dienstag 15.30 Uhr - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Für Terminabsprachen außerhalb der Sprechzeiten, vorherige 
telefonische Rücksprache erforderlich.

Telefonnummern

Einwahl - Zentrale .................................................. 034671/660-0
Fax ....................................................................... 034671/660-30
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Ratssitzung des Gemeinderates der  
Gemeinde Kyffhäuserland vom 13.06.2019
Beschluss-Nr.: 01-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig die Tagesordnung.

Beschluss-Nr.: 02-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates bestätigen 
mehrheitlich die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
22.05.2019.
Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder:
Ferner wurden innerhalb der konstituierenden Sitzung 14 Ge-
meinderatsmitglieder durch den Bürgermeister verpflichtet.
Wahl des 1. Beigeordneten:
Ebenso wurde der 1. Beigeordnete und somit stellvertretender 
Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland gewählt.
Nach Durchführung der geheimen Wahl durch die Gemeinde-
ratsmitglieder wurde Martin Muck als Beigeordneter der Gemein-
de Kyffhäuserland gewählt.

Beschluss-Nr.: 03-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig über die Dienstaufwandsentschädigung für den haupt-
amtlichen kommunalen Wahlbeamten

Beschluss-Nr.: 04-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
mehrheitlich die Verschiebung der Abstimmung über die Ge-
schäftsordnung der Gemeinde Kyffhäuserland

Beschluss-Nr.: 05-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
einstimmig nach Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung 
die Vergabe des Auftrages zum Bauvorhaben Erneuerung der 
Treppenanlage zum Bürgerhaus im OT Günserode an das Un-
ternehmen Luckner Garten- und Landschaftsbau GmbH, Justus 
Liebig Straße 16 aus 99087 Erfurt zu einem Bruttoangebotspreis 
von 63.102,37 €.

Beschluss-Nr.: 06-01/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig über die Ermächtigung und Beauftragung des Bürger-
meisters, ein Interessensbekundungsverfahren für einen Kon-
zessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für 
die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für das allgemeine 
Gasversorgungsnetz im Gebiet der Gemeinde Kyffhäuserland 
(Ortsteile Göllingen, Seega und Günserode) abzuschließen.

Ratssitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Kyffhäuserland vom 23.07.2019
Beschluss-Nr.: 01-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig die Tagesordnung.

Beschluss-Nr.: 02-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates bestätigen ein-
stimmig die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 13.06.2019.
Verpflichtung der Nachrücker als Gemeinderatsmitglieder:
2 Gemeinderatsmitglieder wurden durch den Bürgermeister ver-
pflichtet.

Beschluss-Nr.: 03-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
einstimmig zum Zwecke der Umsetzung der Richtlinie des Bun-
des „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der 
Bundesrepublik Deutschland“ in der überarbeiteten Version vom 
15.11.2018 i. V. m. dem Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie 
in der Version 8 vom 08.02.2019 die Beantragung einer Zuwen-
dung in Höhe von 50.000,00 € zur Erstellung des Musterleitbil-
des Gigabitgesellschaft. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt 
auf Grundlage der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unter-
stützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ in der überarbeiteten Version vom 15.11.2018 als 100 % 
Förderung bis 50.000,00 €.

E-Mail .................................................. info@kyffhaeuserland.de
Internet ................................................ www.kyffhaeuser-land.de

 Vorwahl 034671
Bürgermeister ................................................................. 660-10
Sekretariat ........................................................................ 660-11
Kita-Koordinatorin ............................................................. 660-12
Personal; Kindereinrichtungen  ......................................... 660-14
Personal; Friedhofsverwaltung .......................................... 660-15
Einwohnermeldeamt  ........................................................ 660-25
Finanzverwaltung
Steuern und Pachten ........................................................ 660-18
Kämmerei .....................................................660-24 oder 660-27
Kasse ............................................................660-28 oder 660-29
Mieten ...........................................................660-28 oder 660-18
Bauverwaltung  ............................................................... 660-21
Ordnungsverwaltung ..................................................... 660-19

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Kontaktbereichsbeamter PHM Boretzki
Telefon:  ................................................................034671/55588
oder PI Sondershausen  .........................................03632/6610

Sprechzeiten in der Gemeinde Kyffhäuserland

Dienstag 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Donnerstag 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

oder nach Absprache

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister

Badra
Freitag........................................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
Bendeleben
Montag .......................................................... 16:30 bis 17:30 Uhr
Göllingen
Dienstag ....................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Günserode
Mittwoch ....................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Hachelbich
Montag .......................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Rottleben
Dienstag ....................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Seega
Dienstag ....................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Steinthaleben
Freitag........................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr

Kindertagesstätten Kyffhäuserland

Kita „Regenbogen“, OT Badra
Telefon ...................................................................03632/ 59 930
Kita „Wipperfrösche“, OT Bendeleben
Telefon ................................................................ 034671/ 660 16
Kita „Zappelfrösche“, OT Göllingen
Telefon .................................................................034671/ 79 649
Kita „Abenteuerland, OT Hachelbich
Telefon ................................................................03632/ 54 29 46
Kita „Kinderhaus“, OT Rottleben
Telefon .................................................................034671/ 79 292
Kita „Haus der kleinen Füße“, OT Steinthaleben
Telefon .................................................................034671/ 62 627

Notdienste

Polizei .....................................................................................110
Feuerwehr/ Notarzt .................................................................112
Rettungsleitstelle ................................................0 36 31/ 8 93 80
Ärztlicher Notdienst .........................................................116 117
Tierärzte (über Rettungsleitstelle) ......................0 36 31/ 8 93 80
Giftnotruf ...............................................................0361/ 73 07 30
Erdgas ............................................................... 0800/ 68 61 177
Strom ...............................................................0361/ 73 90 73 90
Sperrnotruf EC-Karte ......................................................116 116
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Leben retten - mit deinem Blut!
Momentan besteht deutschlandweit ein Mangel an Blutkon-
serven; besonders bei den Blutgruppen 0 Rhesus negativ 
und 0 Rhesus positiv gibt es bereits Engpässe.

Beschluss-Nr.: 04-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
über die Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses der 
Gemeinde Kyffhäuserland.

Beschluss-Nr.: 05-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig über die Ehrensoldgewährung des Herrn Martin Brück-
ner, OT Bendeleben, lt. Antrag vom 12.06.2019 in Höhe von 
159,00 € monatlich. Der Ehrensold beträgt ein Drittel der zuletzt 
bezogenen Aufwandsentschädigung. Herr Brückner war in der 
Zeit vom 01.07.2004 bis zum 31.05.2019 ehrenamtlicher Bürger-
meister und Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Bendeleben der 
Gemeinde Kyffhäuserland.

Beschluss-Nr.: 06-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig über die Ehrensoldgewährung des Herrn Bernd Naw-
rodt, OT Steinthaleben, lt. Antrag vom 10.06.2019 in Höhe von 
90,00 € monatlich. Der Ehrensold beträgt ein Drittel der zuletzt 
bezogenen Aufwandsentschädigung. Herr Nawrodt war in der 
Zeit vom 01.07.1999 bis zum 31.05.2019 ehrenamtlicher Bürger-
meister und Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Steinthaleben 
der Gemeinde Kyffhäuserland.

Beschluss-Nr.: 07-02/2019:
über die Ehrensoldgewährung des Herrn Lutz Großstück, OT 
Günserode, lt. Antrag vom 04.06.2019 in Höhe von 90,00 € mo-
natlich. Der Ehrensold beträgt ein Drittel der zuletzt bezogenen 
Aufwandsentschädigung. Herr Großstück war in der Zeit vom 
01.07.2004 bis zum 31.05.2019 ehrenamtlicher Bürgermeister 
und Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Günserode der Ge-
meinde Kyffhäuserland.

Beschluss-Nr.: 08-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig über die Schließzeiten der Kindertagesstätten im Jahr 2020.

Beschluss-Nr.: 09-02/2019:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
einstimmig über die Vergabe des Auftrages grundhafter Ausbau 
des 1. Bauabschnittes Tillenbornstraße im OT Bendeleben an 
die Firma GUT Gustav Utsch Tiefbau aus Artern mit einem An-
gebotspreis von 149.244,74 €.

Das Fundbüro der Gemeinde Kyffhäuserland 
informiert
Folgende Fundsachen wurden bei der Gemeinde Kyffhäuserland 
abgegeben.
Fundsache: Mountainbike
Fundort: Radweg - OT Rottleben
Funddatum: 13.07.2019

Die Fundsachen können während der Sprechzeiten bei der
Gemeinde Kyffhäuserland - Abteilung Ordnungsamt - Neuen-
dorfstraße 3 in
99707 Kyffhäuserland, OT Bendeleben abgeholt werden. Tel.: 
034671/ 660 - 19

Nicole Eller
Ordnungsamt Gemeinde Kyffhäuserland

Ende der  
Amtlichen Bekanntmachungen
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Herzliche Einladung zum Bürgerstammtisch
Hiermit möchten wir zum Bürgerstammtisch alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kyffhäuserland am 20. 
September um 19:00 Uhr in die Gaststätte Barbarossahöhle ein-
laden.
Zusammen mit dem Team der Gaststätte Barbarossahöhle laden 
wir Sie ein, in lockerer Runde über Alltagsthemen zu sprechen 
und Informationen weiter zu geben.

Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.

Martin Muck Team der Barbarossahöhle
Gemeinderat der
Gemeinde Kyffhäuserland
Ortsvorsitzender CDU Kyffhäuserland

Vorankündigung: 
Weitere Informationen folgen!

Amtsblatt
Das nächste Amtsblatt erscheint am Freitag, dem 20. Sep-
tember 2019. Beiträge von Vereinen sind bis zum 09. Sep-
tember 2019 einzureichen unter: Gemeinde Kyffhäuserland, 
- Amtsblatt -, Neuendorfstraße 3, 99707 Kyffhäuserland (Fax: 
660-30; E-Mail: amtsblatt@kyffhaeuserland.de; Internet: www.
kyffhaeuser-land.de).

Die Jagdgenossenschaft lädt ein
Am Freitag, den 13.09.2019 um 19:00 Uhr findet im Bürgerhaus 
der Gemeinde Günserode eine 2. Vollversammlung der Jagdge-
nossenschaft statt.
Hierzu sind alle Wald- und Landbesitzer von bejagbaren Flächen 
eingeladen.

Tagesordnung
- Begrüßung
- Diskussion
- Beschlussfassung über:

1. Kündigung des aktuellen Pachtvertrages
2. Art der Veröffentlichung zur Neuverpachtung
3. Art der Neuverpachtung (Einzel- oder Gemeinschafts-

pacht)
4. Größe des Jagdpachtbezirkes
5. Änderung der aktuellen Satzung
6. Geldzuwendung aus Rücklage zur Sanierung des Hei-

matfestplatzes
- sonstiges

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Antje Helbing
Vorsitzende der Jagdgenossenschaft

Kyffhäuserland

Kindersachenbasar
14. September

Im Dorfgemeinschaftshaus in Steinthaleben

Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Nr.- Vergabe!
In den jeweiligen Kitas der Ortsteile und in der Gemeinde bei 

Frau Löser.
Tel. 034671/66012

Startgebühr: 2,00 €

Annahme: 13. September 16.00 - 18.00 Uhr

Kindersachenbasar Kyffhäuserland
für Herbst- und Winterartikel

Termin:
Uhrzeit:
Ort:

Samstag 14. September 2019
09.00 bis 13.00 Uhr
Ortsteil Steinthaleben
Dorfgemeinschaftshaus (Saal)

10% des Verkaufserlöses werden einbehal-
ten und für gemeinnützige Zwecke für die je-
weilige Kita verwendet.

Die Vergabe der Verkäufernummer erfolgt 
entweder in den Kitas vor Ort (Badra, Bende-
leben, Göllingen, Hachelbich, Rottleben oder 

Steinthaleben) oder bei der Gemeinde unter 034671-66012.

Startgebühr: 2,00 €

Annahme: Freitag 13.09.2019 im Dorfgemeinschaftshaus (Saal) 
in Steinthaleben in der Zeit von 16.00-18.00 Uhr
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Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen dient allein Ihrer 
Sicherheit und der Sicherheit aller Soldatinnen und Soldaten, 
die auf dem Standortübungsplatz Bad Frankenhausen üben und 
ausgebildet werden.
Die Bundeswehr nutzt den Standortübungsplatz Bad Franken-
hausen intensiv für Ausbildung und Übung. Die Grenzen dieses 
Standortübungsplatzes und der Ausbildungsanlagen sind mit 
Warntafeln gekennzeichnet, die die Gebiete deutlich als „Militä-
rischen Sicherheitsbereich“ ausweisen und darauf hinweisen, 
dass „Unbefugtes Betreten verboten ist und Zuwiderhand-
lungen verfolgt werden“.
Das gilt auch für Straßen und Wege innerhalb des Standort-
übungsplatzes.
Die Warntafeln haben folgenden Wortlaut:

Auf der dem Platz abgewandten Seite:
Militärischer Sicherheitsbereich
Grenze des Standortübungsplatzes
Schieß- und Übungsbetrieb
Blindgänger! Lebensgefahr!
Unbefugtes Betreten des Platzes ist
verboten und wird strafrechtlich verfolgt.
Die Standortälteste/Der Standortälteste

Platz zugewandte Seite:
Grenzen des militärischen Sicherheits-
Bereiches
Berühren und Aneignen von Gerät,
Munition und Munitionsteilen ist verboten!
Die Standortälteste/Der Standortälteste

Demzufolge ist das Betreten des Standortübungsplatzes 
verboten!

Das Betretungsverbot dient sowohl dem Schutz der Soldatinnen 
und Soldaten als auch dem Schutz der Zivilbevölkerung vor mög-
lichen Gefahren durch Ausbildungs- und Übungsbetrieb sowie 
die Belastung durch Munition.
Wer also vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dem Verbot eine 
militärische Anlage betritt, handelt ordnungswidrig nach Para-
graph 114 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Nicht zu-
letzt machen Sie sich des Hausfriedensbruches schuldig! Jeder 
Verstoß wird zur Anzeige gebracht.
Die Schießanlage auf dem Standortübungsplatz Bad Franken-
hausen wird intensiv im scharfen Schuss genutzt. Der Schieß-
betrieb wird durch rote Flaggen, geschlossene Schranken und 
Schrankenposten angezeigt.

Allgemeine Schießzeiten:

Montag bis Donnerstag
Montag - Donnerstag
Freitag
Samstag (bei Bedarf)

07:00 - 17:00
17:00 - 23:00 (an 2 Tagen pro Woche)
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00

In Vertretung
Im Original gezeichnet
Ohrmann
Oberstleutnant

Schießwarnung

Betr.: Nutzungsplan für StOÜbPl Bad Frankenhausen in den 
Monaten August und September 2019

Anlg.: - 1 -

1. Es ist verboten,
- den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
- sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueig-

nen sowie
- Blindgänger zu berühren.
Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl 
sind ausschließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 
06567 Bad Frankenhausen, oder telefonisch unter Tel.-Nr. 
034671/53 - 4025/4026, zu beantragen.

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenver-
schmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind 
eine ständige Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und Fw 
StOAngel zu melden.

Karl-Günther-Kaserne
Standort Sondershausen
Standortältester

Die Bundeswehr informiert

Die Bundeswehr nutzt den Standortübungsplatz SONDERS-
HAUSEN intensiv für Ausbildung und Übung. Die Grenzen die-
ses Standortübungsplatzes und der Ausbildungsanlagen sind 
mit Warnungstafeln gekennzeichnet, die die Gebiete deutlich als 
militärischen Sicherheitsbereich ausweisen und darauf hinwei-
sen, dass unbefugtes Betreten verboten ist und Zuwiderhandlun-
gen verfolgt werden. Das gilt auch für Straßen/Wege innerhalb 
des Standortübungsplatzes.
Es besteht Lebensgefahr!

Übungszeiten Standortübungsplatz 
SONDERSHAUSEN September 2019

Die Übungszeiten können sich täglich ändern
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag

03. September 2019
04. September 2019
05. September 2019
09. September 2019
10. September 2019
11. September 2019
12. September 2019
23. September 2019
24. September 2019

07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 24:00 Uhr
00:00 - 20:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Beeckmann
Stabsfeldwebel

Schießtermine Standortübungsplatz 
SONDERSHAUSEN September 2019

Die Schießzeiten können sich täglich ändern
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag

02. September 2019
03. September 2019
04. September 2019
05. September 2019
09. September 2019
10. September 2019
11. September 2019
12. September 2019
23. September 2019
24. September 2019
25. September 2019
26. September 2019
27. September 2019
30. September 2019

07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 01:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 01:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Beeckmann
Stabsfeldwebel

Kyffhäuser Kaserne
Standort Bad Frankenhausen
-Standortältester-

Die Bundeswehr informiert

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der letzten Zeit kam es des Öfteren dazu, dass Personen 
das Übungsplatzgebiet unrechtmäßig betreten haben. Dies ist 
in Anbetracht der hohen Gefährdung durch Restmunition und 
Blindgänger nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar. Für mich 
als Standortältester Bad Frankenhausen gibt es bei Verstößen 
gegen das Verbot des Betretens des Standortübungsplatz BAD 
FRANKENHAUSEN keinen Handlungsspielraum. Ich bin zur 
Übergabe an die Polizei zur strafrechtlichen Verfolgung gezwun-
gen.
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5. Gesperrte Geländeteile sind durch
- Schranken und gesetzte rote Flagge
- Verbotsschilder
- Absperrposten
gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten werden.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Morgner
Stabsfeldwebel

Warnzeiten für den Standortübungsplatz  
Bad Frankenhausen im August 2019

Datum
26.08.19
27.08.19
28.08.19
29.08.19

Zeit
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00

Warnzeiten für den Standortübungsplatz 
Bad Frankenhausen im September 2019

Datum Zeit
02.09.19 07:00 - 17:00
03.09.19 07:00 - 17:00
04.09.19 07:00 - 17:00
05.09.19 07:00 - 17:00
10.09.19 07:00 - 17:00
11.09.19 07:00 - 17:00
12.09.19 07:00 - 17:00
16.09.19 07:00 - 17:00
17.09.19 07:00 - 22:00
18.09.19 07:00 - 17:00
19.09.19 07:00 - 17:00
21.09.19 08:00 - 14:00
26.09.19 07:00 - 17:00
30.09.19 07:00 - 17:00

Verwaltungseinheit: Gemeinde Kyffhäuserland

Erarbeitung von Managementplänen (Fachbeitrag Offenland) für folgende Natura 2000-Gebiete in Thüringen:

FFH-Gebiet Nr. 11 “Kyffhäuser - Badra-
er Schweiz - Solwiesen“
FFH-Gebiet Nr. 13 “Hainleite - Wipper-
durchbruch - Kranichholz“
SPA-Gebiet Nr. 9 “Hainleite - Westliche 
Schmücke“

FFH-Gebiet = Fauna-Flora-Habitat-Ge-
biet; SPA-Gebiet = Europäisches Vogel-
schutzgebiet (Special Protection Area)

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein 
zusammenhängendes Netz von Schutz-
gebieten innerhalb der Europäischen 
Union. Sein Zweck ist der länderübergrei-
fende Schutz gefährdeter wildlebender 
heimischer Tier- und Pflanzenarten und 
ihrer natürlichen Lebensräume. Es um-
fasst sowohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 
gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 als 
auch Europäische Vogelschutzgebiete 
gemäß der EG-Vogelschutzrichtlinie von 
1979. Mit 212 FFH-Gebieten, 35 FFH-
Objekten und 44 Vogelschutzgebieten ist 
Thüringens einzigartiges Naturerbe mit 
seinen vielfältigen Kulturlandschaften Teil 
des europaweiten Schutzgebietsnetzes.
Jedes Natura 2000-Gebiet ist in sich ein-
zigartig. Um seinen Wert weiterhin zu si-
chern, bedarf es speziell auf das jeweilige 
Gebiet abgestimmter Erhaltungs-, Wie-
derherstellungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen, die in einem Managementplan 
festgelegt werden. Diese Management-
pläne sind in Thüringen behördenver-
bindlich. Für die Flächeneigentümer und 
Nutzungsberechtigten besitzen sie emp-
fehlenden bzw. informativen Charakter. 
Die Umsetzung soll durch die Landnutzer, 
die Naturschutz- und Landschaftspflege-
verbände sowie die unteren Naturschutz-
behörden mit Unterstützung der Natura 
2000-Stationen erfolgen.
Die meisten Managementpläne setzen 
sich aus einem Fachbeitrag Offenland 
und einem Fachbeitrag Wald zusammen. 
Die Erstellung der Fachbeiträge für Wald-
flächen erfolgt organisatorisch eigenstän-
dig durch ThüringenForst. Die Zuständig-
keit für die Erstellung der Fachbeiträge 
Offenland liegt beim Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN).
In den vergangenen Jahren wurden die 
Managementpläne eines Großteils der 
FFH-Gebiete in Thüringen bereits erar-

beitet. Von 2019 bis 2021 werden im Auf-
trag des TLUBN die Managementpläne 
für das Offenland für weitere 21 Vogel-
schutzgebiete und sechs FFH-Gebiete 
erstellt. Darüber hinaus erfolgen für neun 
FFH-Gebiete Ergänzungen zu bereits 
vorliegenden Managementplänen. Die 
Mitarbeiter des TLUBN koordinieren das 
Verfahren. Durch das TLUBN wurden 
Planungsbüros beauftragt, die zu schüt-
zenden Lebensräume und Arten in den 
Gebieten zu erfassen, ihre Erhaltungs-
zustände zu bewerten und die erforder-
lichen Maßnahmen für deren langfristige 
Erhaltung vorzuschlagen. Zur Durchfüh-
rung dieser Aufgaben finden im oben ge-
nannten Zeitraum in den anteilig in ihrer 
Gemeinde liegenden Gebieten Gelände-
erhebungen statt.
Das damit verbundene Betretungsrecht 
der Grundstücke ergibt sich aus § 47 des 
Thüringer Gesetzes für Natur und Land-
schaft (ThürNatG) und wird nachfolgend 
auszugsweise wiedergegeben:

§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutritts-
recht
(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein 
Recht an einem Grundstück zusteht, ha-
ben Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege aufgrund des Ge-
setzes oder eines Gesetzes nach § 12 a 
sowie der darauf gestützten Rechtsvor-
schriften zu dulden, soweit dadurch die 
Nutzung der Grundfläche nicht unzumut-
bar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten 
der Naturschutzbehörden, der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, der Nationalpark-, 
Biosphärenreservats- und Naturparkver-
waltungen sind insbesondere berechtigt, 
Grundstücke zu betreten sowie Vermes-
sungen, Bodenuntersuchungen oder 
wissenschaftliche Arbeiten auszuführen, 
soweit dies zur Wahrnehmung der Auf-
gaben nach diesem Gesetz oder nach 
den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen erforderlich ist. 
Nach Durchführung der Arbeiten ist so-
weit wie möglich der alte Zustand wieder-
herzustellen.
(3) …
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, soweit 
sie bekannt sind, vor dem Betreten der 

Grundstücke zu den in den Absätzen 1 
bis 3 genannten Zwecken zu benachrich-
tigen. Die Benachrichtigung kann auch 
durch öffentliche Bekanntmachung in 
ortsüblicher Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich 
auf Verlangen auszuweisen und die von 
ihnen geforderten Maßnahmen gegen-
über dem Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten zu begründen.

Mit dieser Bekanntmachung kündigt das 
TLUBN die Durchführung der Bestand-
serhebung gegenüber der Öffentlichkeit 
an und entspricht damit der Informati-
onspflicht gemäß § 47 (4) ThürNatG. Die 
Mitarbeiter der Planungsbüros können 
sich als Beauftragte des TLUBN durch 
eine Legitimationsbescheinigung auswei-
sen. In diesem Zusammenhang bittet das 
TLUBN die Betroffenen um Verständnis 
und um Unterstützung für die erforderli-
chen Kartierungsarbeiten.
Im Laufe des Planungsprozesses sind 
Gespräche mit Landnutzern und regio-
nalen Akteuren vorgesehen, in denen die 
Erhaltungsziele erläutert, bestehendes 
Konfliktpotential aufgezeigt und gemein-
sam Lösungen zur Erhaltung der Lebens-
räume und Arten gesucht werden.
Der Fachbeitrag Offenland jedes Manage-
mentplanes wird zum Ende des Planungs-
prozesses in einem gesonderten Termin 
der interessierten Öffentlichkeit vorge-
stellt. Sollten Sie bereits vorher Fragen 
oder Anregungen zur Entwicklung des 
Gebietes haben, wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter des Thüringer Landesam-
tes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
Die Lage des Gebiets/der Gebiete kann 
auf folgenden Internetseiten des Frei-
staats Thüringen eingesehen werden.
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geo-
client oder http://www.tlug-jena.de/karten-
dienste

Mehr Informationen über die Manage-
mentplanung erhalten Sie auf der Inter-
netseite des Thüringer Landesamtes für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz: 
www.tlubn-thueringen.de

Ansprechpartner: TLUBN, Ref. 34; 
Herr Christ: 
Sebastian.Christ@tlubn.thueringen.de
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Widerrufserklärung zu den geplanten Pflegemaßnahmen in der Sandgrube 
Bendeleben/ Steinthaleben
Der Landschaftspflegeverband Südharz/ 
Kyffhäuser e.V. plant in der ehem. Sand-
grube Bendeleben/ Steinthaleben ange-
passte Pflegemaßnahmen durchführen 
zu lassen. Die Pflegemaßnahmen wurden 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Kyffhäuserkreises abgestimmt und sollen 
in den Wintermonaten 2019/20 umgesetzt 
werden. Im Rahmen der Pflegearbeiten 
sollen Trockengebüsche und Gehölze 
entfernt werden. Das Maßnahmengebiet 
zeichnet sich aus naturschutzfachlicher 
Sicht durch die hier vorkommenden und 
besonders geschützten Tier-und Pflan-
zenarten aus. In Folge des Aufkommens 
von Gebüschen und Gehölzen wachsen 
diese wertvollen Offenlandbereiche im-
mer weiter zu. Daher ist es dringen not-
wendig die Offenlandbereiche durch die 
Pflegemaßnahmen offen zu halten. Im 
Anschluss an die Pflegearbeiten sollen 

die Maßnahmenflächen zum Erhalt des 
naturschutzfachlichen Wertes mit Scha-
fen und Ziegen beweidet werden.
Die Eigentümer der Flurstücke 567 & 
568, Flur 6, Gemarkung Steinthalben 
sowie Flurstück 1/1, Flur 9, Gemarkung 
Bendeleben konnten trotz aufwendiger 
Recherche nicht ausfindig gemacht wer-
den. In diesem Fall wird vom § 47 Ab-
schnitt (4) ThüNatG gebraucht gemacht. 
Dieser Abschnitt besagt, dass bei Nicht-
Bekanntsein der betroffenen Flächenei-
gentümer diese über die geplanten Maß-
nahmen (Pflegearbeiten) in Form einer 
„öffentlichen Bekanntmachung in ortsüb-
licher Weise“ zu informieren sind.
Durch die vorgesehene Pflegemaßnahme 
wird weder der charakteristische Zustand 
der Fläche maßgeblich verändert, noch 
eine mögliche Aufnahme und Fortführung 
einer verträglichen Nutzungsform einge-

schränkt. Es entstehen dem Eigentümer 
keinerlei Kosten durch die Durchführung 
der Maßnahmen.
Nach Veröffentlichung dieses Schreibens 
wird den Eigentümern der Flurstücke 
567 & 568, Flur 6, Gemarkung Steintha-
leben sowie Flurstück 1/1, Flur 9, Ge-
markung Bendeleben eine Frist von 14 
Tagen eingeräumt, um sich bei Nicht-
billigung der Pflegemaßnahmen beim 
Landschaftspflegeverband Südharz/ Kyff-
häuser e.V. telefonisch oder schriftlich zu 
melden. Bitten nutzen Sie dazu folgende 
Kontaktdaten:

Landschaftspflegeverband Südharz/Kyff-
häuser e.V.
Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen
Tel: 03631/4966478, 
E-Mail: 
lpv.suedharz.kyffhaeuser@gmail.com

Fahrpreisanpassung der Verkehrsgesellschaft Südharz mbH zum 01.08.2019

Erste Tarifanpassung nach nahezu vier Jahren

Die Verkehrsgesellschaft Südharz mbH 
(VGS) wird nach der letzten Anhebung 
der Fahrpreise im Oktober 2015 eine 
maßvolle und moderate Tarifanpassung 
durchführen, welche zum 01. August 2019 
in Kraft tritt.

Das Verkehrsunternehmen begründet die-
sen Schritt mit der Sicherung der Mobilität 
im Landkreis Mansfeld-Südharz und in den 
östlichen Teilen des Kyffhäuserkreises.
Um auch zukünftig ein gutes Mobilitätsan-
gebot zur Verfügung stellen zu können, 
bedarf es nicht nur des Ausgleichs allge-
meiner Kostensteigerungen - aufgrund 
von zum Beispiel gestiegenen Verbrau-
cherpreisen - sondern vor allem der Fi-
nanzierung laufender Investitionen in 
moderne Fahrzeuge und Infrastrukturen 
sowie der Aufrechterhaltung attraktiver 
Tarife.

Mit der Tarifanpassung wird das Mindest-
beförderungsentgelt und somit der Ein-
stiegstarif der ersten Teilstrecke von 1,70 
€ auf 1,80 € angehoben. Somit erhöht sich 
der Fahrpreis für den Einzelfahrschein 
um 10 Cent für jede Teilstrecke. Daraus 
ergibt sich eine durchschnittliche Preis-
steigerung von ca. 3 % im Bereich der 
Einzelfahrausweise und Zeitfahrausweise. 
Die unentgeltliche Mitnahmeregelung für 
Zeitkarteninhaber an Wochenenden von 
einem weiteren Erwachsenen und zwei 
Kindern bis zum vollendeten 12. Lebens-
jahr behält natürlich ihre Gültigkeit.
Mit der richtigen Wahl des Fahrausweises 
haben die Kunden weiterhin die
Möglichkeit, Geld zu sparen. Profitieren 
könne man beispielsweise von den bisher 
bewährten Rabatten im Fahrscheinsorti-
ment wie beispielsweise bei der Nutzung 
der 4-Fahrten-Karten, von dem im Jahr 

2017 eingeführten 60aktiv-Ticket oder 
dem im April 2018 eingeführtem Schüler-
AKTIV-Ticket. Die neuen Fahrpreise sind 
in einem kostenlosen Fahrgastinformati-
onsheft zusammengefasst, welche in den 
Bussen und den zahlreichen VGS- Servi-
ceagenturen ab 24. Juli 2019 ausliegen.
Im Kyffhäuserkreis tritt ab 01. August 
2019 eine Kooperation der lokalen Ver-
kehrsunternehmen in Kraft, die den Fahr-
gästen den durchgehenden Kauf von 
Einzelfahrausweisen, Wochenkarten und 
Monatskarten im Kyffhäuserkreis und teil-
weise sogar über die Landesgrenze hin-
aus ermöglicht.

Informationen zu den Fahrpreisen erhal-
ten die Fahrgäste an den örtlichen
Aushängen der Haltestellen, auf www.
vgs-suedharzlinie.de sowie unter der zen-
tralen Rufnummer 03476/ 88 92 0.

Tourenplan

Schadstoffkleinmengensammlung Kyffhäuserland

Mittwoch, 05.06.2019 und Mittwoch, 25.09.2019
Tour Zeit Standplatz
Günserode 16.00 - 16.15 Uhr Buswendeplatz
Sega 16.30 - 16.45 Uhr Bushaltestelle
Göllingen 17.00 - 17.15 Uhr Dorfplatz
Freitag, 07.06.2019 und Freitag, 27.09.2019
Tour Zeit Standplatz
Steinthaleben 09.00 - 09.15 Uhr Wendestelle Ortsausgang

(Richtung Bendeleben)
Bendeleben 09.25 - 09.45 Uhr Bushaltestelle Bachstraße
Hachelbich 10.05 - 10.20 Uhr Bushaltestelle Berkaer Weg/

Glascontainer
Badra 13.05 - 13.20 Uhr Bushaltestelle
Donnerstag, 13.06.2019 und Mittwoch, 18.09.2019
Tour Zeit Standplatz
Rottleben 16.50 - 17.10 Uhr Sportplatz

Bekanntmachung

des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes 
(KAT)

I.
Am 24.07.2019 wurden im Mitteilungs- und Bekanntmachungs-
blatt „Thüringer Allgemeine“ Nr. 170 folgende Beschlüsse und 
Satzungen des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverban-
des (KAT) veröffentlicht:
1. Beschluss-Nr.: 310-06/19
Beschluss zur 5. Satzung zur Änderung der BGS-EWS des Kyff-
häuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes in der beschlosse-
nen Fassung vom 15.12.2008
2. Beschluss-Nr.: 312-06/19
Beschluss zur 4. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des 
Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes (KAT) zur „Ver-
ordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser“ (AVBWasserV) vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750, 1067)

II.
Am 27.07.2019 wurde im Mitteilungs- und Bekanntmachungs-
blatt „Thüringer Allgemeine“ Nr. 173 folgender Beschluss und 
folgende Satzung des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasser-
verbandes (KAT) durch das Landratsamt des Kyffhäuserkreises, 
als zuständige Rechtsaufsichtbehörde, veröffentlicht:
Beschluss-Nr.: 313-06/19
Beschluss zur 5. Änderung der 5. Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasser-
verbandes (KAT) in der beschlossenen Fassung vom 15.12.2008
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Wir gratulieren

Die Gemeinde Kyffhäuserland gratuliert

Ortsteil Bendeleben

am 17.08. Frau Hannelore Wenkel zum 70. Geburtstag
am 27.08. Frau Erna Raguse zum 80. Geburtstag
am 29.08. Herrn Bernd Höne zum 70. Geburtstag
am 15.09. Herrn Horst Kroll zum 80. Geburtstag

Ortsteil Göllingen

am 21.08. Herrn Georg Klaube zum 85. Geburtstag
am 25.08. Frau Irmgard Ackermann zum 90. Geburtstag
am 26.08. Herrn Karl-Heinz Haake zum 80. Geburtstag
am 17.09. Frau Ingrid Hein zum 80. Geburtstag

Ortsteil Günserode

am 26.08. Herrn Norbert Vonhof zum 70. Geburtstag

Ortsteil Hachelbich

am 01.09. Frau Ilona Range zum 70. Geburtstag

Ortsteil Rottleben

am 23.08. Frau Heidrun Mosig zum 70. Geburtstag

Ortsteil Steinthaleben

am 19.08. Frau Heidi Köhler zum 80. Geburtstag
am 28.08. Frau Elfriede Setzepfandt zum 80. Geburtstag
am 19.09 Herrn Peter Else zum 75. Geburtstag

Hinweis:
Wenn Sie der Weitergabe Ihrer Daten anlässlich Altersjubiläen 
an Presse, Rundfunk und Mandatsträger widersprochen haben, 
erhält auch der Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland kei-
ne Information über Ihr Jubiläum.

Aus Vereinen und Verbänden

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten am 22.08.2019 in Sondershausen
Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt 
Herzberg, lädt die Bürgerinnen und Bür-
ger am 22.08.2019 zu einem Sprechtag 
in Sondershausen ein. Die Gespräche fin-
den ab 9:00 Uhr im Landratsamt Kyffhäu-
serkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen 
(Sitzungsraum) statt. Interessierte werden 
aus organisatorischen Gründen gebeten, 
einen persönlichen Gesprächstermin un-
ter der Telefonnummer 0361/57 3113871 
zu vereinbaren.
„Im Gespräch mit den Menschen versu-
che ich, ihre Anliegen zu klären und sie 
im Umgang mit Behörden zu unterstüt-
zen. Gerade der Dialog, das Miteinan-
derreden, das Interesse für die Dinge der 
Bürger und der ernste Wille ihnen zu hel-
fen, sehe ich als die Kernpunkte meiner 
Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. Wichtig ist 
es ihm auch, so Dr. Herzberg weiter, re-
gelmäßig in den Thüringer Kommunen vor 
Ort zu sein, denn nicht jeder Bürger hat 
die Möglichkeit zu einem Sprechtag nach 
Erfurt zu kommen.

Unterlagen, etwa Bescheide oder Schrei-
ben der Behörden, die die Anliegen be-
treffen, sollten zu den Gesprächsterminen 
mitgebracht werden.
Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft Bür-
gern in allen Fällen, in denen sie von ei-
ner Handlung der öffentlichen Verwaltung 
betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich 
mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauf-
tragten zu wenden. Der Bürgerbeauftrag-
te befasst sich mit den von Bürgern he-
rangetragenen Wünschen, Anliegen und 
Vorschlägen und hilft ihnen im Umgang 
mit Behörden. Er wirkt auf eine schnelle, 
unbürokratische und einvernehmliche Er-
ledigung der Bürgeranliegen hin. Sofern 
der Bürgerbeauftragte nicht zuständig ist, 
leitet er das Anliegen an die entsprechen-
de Stelle weiter. Die Beratung ist kosten-
los.
Weitere Informationen sowie Termine für 
Gespräche im Büro des Bürgerbeauftrag-
ten in Erfurt sind unter www.buergerbe-
auftragter-thueringen.de zu finden. Bür-

geranliegen können auch schriftlich an 
post@buergerbeauftragter-thueringen.de 
sowie postalisch an das Postfach 90 04 
55, 99096 Erfurt gerichtet werden.

Pressekontakt für Rückfragen
Frau S. Kasten
Tel.: 0361 57 3113878
post@buergerbeauftragter-thueringen.de

Dr. Kurt Herzberg - Der Bürgerbeauf-
tragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift: Postfach 90 04 55, 99107 
Erfurt
Besucheranschrift: Jürgen-Fuchs-Straße 
1, 99096 Erfurt
Telefon 0361 57 3113871 - Fax 0361 57 
3113872
Internet: www.buergerbeauftragter-thue-
ringen.de
E-Mail: post@buergerbeauftragter-thue-
ringen.de
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der par-
lamentarisch gewählten Bürgerbeauftrag-
ten Deutschlands

Nordthüringer Landkreise könnten 5G-Leitregion werden
Am 01. August öffnete der Wettbewerb 
um die Potenzialgebiete für das kommen-
de 5G-Mobilfunknetz. Der Bundestags-
abgeordnete Manfred Grund möchte die 
nordthüringischen Kreise und Kommunen 
für eine Bewerbung gewinnen.
Ende Juni hat der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages Mittel für die 
Umsetzung der 5x5G-Strategie entsperrt. 
Bis einschließlich 2022 sollen 5 Regionen 
prioritär mit 5G ausgestattet werden, um 

Forschung und Entwicklung zu intensivie-
ren, die Potenziale von 5G praxisnah zu 
demonstrieren und Deutschland langfris-
tig zu einem Leitmarkt für diesen Mobil-
funkstandard zu entwickeln.
Die Auswahl der 5 Projekte für 2020 und 
2021 erfolgt in zwei Schritten.
Zunächst startet ein Innovationswettbe-
werb, in welchem Kommunen und Regio-
nen ihre Konzepte einreichen und geför-
dert werden können, teilt Abgeordneter 

Manfred Grund mit. Aus diesen Konzepten 
erfolgt eine Auswahl von insgesamt zehn 
Projekten, die eine größere Summe für die 
Umsetzung ihres Konzepts erhalten.
Der offizielle Förderaufruf für den Innova-
tionswettbewerb wird am 01.08.2019 vom 
Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur veröffentlicht.
Die Bewerbungsfrist für die Anträge endet 
am 1. September 2019.
Ralf Kothe



Amtsblatt der Gemeinde Kyffhäuserland - 11 - Nr. 9/2019

Bundesminister würdigt Wetter-Beobachter
Bundesminister Andreas Scheuer verleiht 
die Wetterdienstplakette an Edgar Klöppel 
in Gundersleben.
„Über gutes Wetter können wir uns freu-
en, über schlechtes Wetter manchmal 
ärgern“. Auch Bundestagsabgeordneter 
Manfred Grund weiß um eine der häufigs-
ten und elementaren Fragen. Eine ganz 
wichtige Bedeutung besitzt das korrekt 
vorhergesagte Wetter für die Landwirt-
schaft, für die Forstwissenschaft, ver-

schiedene Baugewerke, im Verkehr, in der 
Klimatologie und für Allergiker.
Dank des ehrenamtlichen Engagements 
von etwa 1.200 phänologischen Beob-
achtern kann der Deutsche Wetterdienst 
genau und regional detailliert Daten 
sammeln. Zu diesen ehrenamtlichen Da-
tensammlern gehört seit 25 Jahren auch 
Edgar Klöppel aus Gundersleben bei 
Ebeleben. Mit „großer Zuverlässigkeit und 
Beständigkeit“ ist er engagiert, würdigte 

jetzt Minister Andreas Scheuer. Der Mi-
nister verleiht Herrn Klöppel die Wetter-
dienstplakette.
Bundestagsabgeordneter Manfred Grund 
freut sich über die Würdigung, die der 
Wetterbeobachter aus Gundersleben in 
Berlin gefunden hat. Er gab ebenfalls ein 
Glückwunschschreiben auf den Weg.

Manfred Grund
Mitglied des Deutschen Bundestages

Programm der Vhs

Tag Be-
ginn

Ende Kurs Ort Dozent

19.08.2019 18:00 19:00 Kraft und Bewegung - Step 
Aerobic

Bad Frankenhausen - Paracelsusschule, TH Kristina Dienemann

20.08.2019 16:30 18:00 Tablet-PCs und Smartphones - 
Schnupperstunde

Sondershausen, Güntherstraße 26, 
PC Raum

Norbert Vonhof

20.08.2019 17:30 19:00 Infoveranstaltung Hauptschulab-
schluss

VHS Nordhausen Raum 15 Dozententeam

20.08.2019 18:00 19:00 Kraft und Bewegung - Step 
Aerobic

Bad Frankenhausen - Zweifelderhalle 
Bahnhofstr.

Kristina Dienemann

20.08.2019 18:00 19:00 Rückenschule Rottleben - Grundschule, Turnhalle Sabine Genzel
20.08.2019 19:00 20:00 Rückenschule Rottleben - Grundschule, Turnhalle Sabine Genzel
21.08.2019 17:30 19:00 Infoveranstaltung - 

Realschulabschluss
VHS Nordhausen Raum 15 Dozententeam

22.08.2019 16:30 18:00 Grundlagen PC Schnupperstunde Sondershausen, Güntherstraße 26, 
PC Raum

Norbert Vonhof

22.08.2019 17:30 19:00 Infoveranstaltung zum Erwerb 
des Abiturs

VHS Nordhausen Raum 15 Dozententeam

22.08.2019 18:30 19:30 Kraft und Bewegung Bad Frankenhausen - Grundschule, 
TH Feldstr.

Kristina Dienemann

26.08.2019 18:00 19:30 Orientalischer Tanz Sondershausen, Güntherstraße 26, 
Fitness/ Tanz

Tanja Henze

26.08.2019 18:00 19:30 Kraft und Bewegung - Step 
Aerobic

Sondershausen - Gymnasium, Turnhalle Martina Schweder

27.08.2019 16:30 18:00 Bedienung eines Tablet-PCs und 
Smartphones

Sondershausen, Güntherstraße 26, 
PC Raum

Norbert Vonhof

02.09.2019 14:00 15:30 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, Yoga Lili Xiao
02.09.2019 16:00 17:30 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, Yoga Lili Xiao
02.09.2019 18:00 19:30 Englisch Grundkurs Bad Frankenhausen - DOMizil 

Seminarraum
Cora Fröhlich

02.09.2019 19:30 22:00 Töpfern Bad Frankenhausen - ehem. Grundschule Corinna Pause
03.09.2019 16:15 17:45 Folkloretanz Sondershausen, Güntherstraße 26, 

Fitness/ Tanz
Renate Wenkel

03.09.2019 18:00 19:30 Englisch Grundkurs A 1 Sondershausen - Gymnasium, Raum 217 Dieudonné Etoundi
03.09.2019 18:30 19:45 Line Dance für Fortgeschrittene Bad Frankenhausen - Grundschule, 

TH Feldstr.
Sylvia Haußknecht

03.09.2019 19:00 20:30 Kraft und Bewegung Sondershausen - Regelschule Östertal, 
Turnhalle

Christine Freundl

03.09.2019 19:45 20:30 Line Dance für Fortgeschrittene Bad Frankenhausen - Grundschule, 
TH Feldstr.

Sylvia Haußknecht

04.09.2019 15:30 16:15 Line Dance- Anfängerkurs Sondershausen - Gymnasium, Turnhalle Sylvia Haußknecht
04.09.2019 16:15 17:15 Line Dance - 

für fortgeschrittene Anfänger
Sondershausen - Gymnasium, Turnhalle Sylvia Haußknecht

04.09.2019 17:10 18:40 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, Yoga Lili Xiao
04.09.2019 17:15 18:00 Line Dance - für Fortgeschrittene Sondershausen - Gymnasium, Turnhalle Sylvia Haußknecht
04.09.2019 18:15 19:15 Line Dance für Fortgeschrittene Sondershausen - Gymnasium, Turnhalle Sylvia Haußknecht
04.09.2019 19:00 21:15 Neues im Verkehrsrecht VHS Artern Raum 6 - großer Seminarraum Hans-Jürgen Zachariae
04.09.2019 19:00 20:30 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, Yoga Lili Xiao
05.09.2019 17:00 18:00 Kraft und Bewegung - Rücken Fit Sondershausen - SBZ Kyffhäuserkreis, 

Turnhalle
Katrin Gerlach

05.09.2019 18:00 19:30 Gesellschaftstanz für Paare Tanzstudio Radeva im Schloss Sonders-
hausen

Louiza Radeva

05.09.2019 18:00 19:15 Movement Meditation Sondershausen, Güntherstraße 26, 
Fitness/ Tanz

Kerstin Wiencierz

05.09.2019 18:00 19:30 Englisch B1.1 Sondershausen - Gymnasium, Raum 311 Dieudonné Etoundi
05.09.2019 18:30 20:45 Yoga Bad Frankenhausen - Paracelsusschule, 

Turnhalle
Lili Xiao

09.09.2019 16:30 18:00 Die Sütterlinschrift erlernen - 
Einführungskurs

Sondershausen, Güntherstraße 26, Raum 1 Birgit Tröße
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09.09.2019 18:15 19:45 Alte deutsche Handschriften - 
Fortgeschrittenenkurs

Sondershausen, Güntherstraße 26, Raum 1 Birgit Tröße

11.09.2019 17:00 18:30 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, 
Fitness/ Tanz

Ruth Priegnitz

11.09.2019 18:00 19:30 Mit NaturApps auf Wanderschaft 
Theorie

Kreisvolkshochschule Nordhausen, 
Raum 32

Kathleen Prinz

12.09.2019 16:30 18:00 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, Yoga Ruth Priegnitz
12.09.2019 17:30 19:00 Französisch Aufbaukurs Sondershausen - Gymnasium, Raum 219 Evelyne Trumeau
12.09.2019 19:00 20:30 Refresh your english Sondershausen - Gymnasium, Raum 217 Daniela Kühn-Lumm
13.09.2019 16:30 18:00 Yoga Sondershausen, Güntherstraße 26, 

Fitness/ Tanz
Ruth Priegnitz

14.09.2019 10:00 12:00 NaturApps-Praxisteil 1: Smart-
phone-App
„Naturblick“ im Park Hohenrode

Eingang zum Park Hohenrode, Nordhau-
sen, Beethovenring

Kathleen Prinz

14.09.2019 10:00 13:00 Crashkurs Einstieg in die digitale 
Fotografie - Was kann meine 
Kamera?

Sonderhausen, Güntherstraße 26, PC 
Raum

Jana Groß

17.09.2019 16:45 18:15 Englisch Konversation I Sondershausen - Gymnasium, Raum 311 Uwe Lumm
17.09.2019 18:00 19:30 Englisch Aufbaukurs Bad Frankenhausen - Gymnasium Melanie Ziegenhorn
17.09.2019 18:30 20:00 Englisch Konversation Sondershausen - Gymnasium, Raum 311 Uwe Lumm
18.09.2019 18:00 19:30 Arabisch Grundkurs Sondershausen, Güntherstraße 26, 

Raum 2
Carlos Ziedan

18.09.2019 19:00 21:15 Fahrerlaubniswesen Bad Frankenhausen - Haus am Kurpark- 
Mehrzweckhaus

Hans-Jürgen Zachariae

21.09.2019 10:00 12:00 NaturApps-Praxisteil 2: „Flora 
Incognita“.
Exkursion in der Badraer 
Schweiz.

Numburg beim Stausee Kelbra Kathleen Prinz

23.09.2019 18:00 19:30 Französisch Grundkurs Sondershausen, Güntherstraße 26, 
Raum 2

Dieudonné Etoundi

Bitte melden Sie sich rechtzeitig in den Geschäftsstellen oder den Außenstellen der VHS an! www.vhskyff.de

Veranstaltungen im Panorama Museum
Montag, 19. August, 15:30 Uhr in der Museumspädagogik
Kinderkurs - Start ins neue Halbjahr
Der Panorama-Kinderkurs startet wieder - unser Förderangebot 
auf dem Gebiet der bildenden Kunst für Kinder und Jugendliche. 
In dieser Talentschmiede wird gemalt, gebastelt und gezeichnet. 
Im beginnenden Halbjahr wird gemalt und zwar mit Acrylfarben / 
Ölfarben, breitem Pinsel und Malspachteln. Auf diese Weise sol-
len Landschaften mit und ohne Menschen ausgeführt werden. 
Ziel ist es, dass die Kinder nicht nur Farbzusammenhänge erken-
nen lernen sondern auch das Abstrahieren.
Neueinsteiger in den Kurs sind herzlich willkommen. Der Kurs 
findet stets montags zwischen 15:30 und 17:00 Uhr statt (au-
ßer während der Schulferien und an Feiertagen), kostet 20,- € 
Teilnahmegebühr je Halbjahr + 5,- € Materialkosten und wendet 
sich an Kinder ab dem 2. Schuljahr. Der Kursleiter holt dazu die 
Kinder 15:00 Uhr am Stadtpark, nahe dem Kriegerdenkmal, ab. 
Anmeldungen über Fred Böhme (Tel.: 034671-61923, E-Mail: 
fred.boehme@panorama-museum.de).

Montag, 26. August, 18:00 Uhr in der Museumspädagogik
Kurs „Bildnerisches Gestalten“- Beginn des Herbstsemesters
Start in das Herbstsemester: Nach den malerischen Referen-
zen an das Bauhausjubiläum und einigen grundlegenden Farb-
übungen für Neueinsteiger soll auch in diesem Semester weiter 
gemalt werden. Mit Ölfarbe, groben Pinseln und Malspachteln 
sollen kleinere Stillleben auf die Leinwand gebracht werden, die 
zuvor arrangiert und zeichnerisch festgehalten wurden, bevor 
dann die Arbeit mit den Farben auf der Leinwand beginnt. Dabei 
sollen Gegenstände verwendet werden, die nicht erwiesen schön 
sind und eine ganz besondere Geschichte besitzen. Dieser Kurs 
ist schon jetzt ausgebucht und kann leider keine weiteren neuen 
Teilnehmer aufnehmen.
Der Kurs findet stets montags, 14tägig zwischen 18:00 und 
19:30 Uhr statt (10 Veranstaltungen je Semester) und kostet 
50,- €. Er wendet sich an Laien und Fortgeschrittene und hilft 
auch angehenden Kunst- oder Gestaltungsstudenten/innen bei 
der Vorbereitung ihrer Bewerbungsmappen. Anmeldungen über 
Fred Böhme (Tel.: 034671-61923, E-Mail: fred.boehme@panora-
ma-museum.de).
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Anmeldungen können bis zum 01.10.2019 unter der E-Mail: 
info@duene-sondershausen.de bei der Frauen- und Familienbe-
gegnungsstätte Düne e. V erfolgen.
Mit Eingang der Zahlung gilt die Anmeldung als verbindlich.

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Fachtag.

Im Auftrag des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt des Kyffhäu-
serkreises
Familien-/Gleichstellungsbeauftragte Katharina Töppe
Leiterin Mehrgenerationenhaus Düne e. V. Bianca Fliß

IHK-Ferienhotline bietet in 2019 noch 
95 freie Ausbildungsplätze in der Region
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt bietet auch 
in diesem Jahr wieder ihre Ferienhotline, in der Fragen rund 
um die Berufsausbildung beantwortet und die letzten freien 
Lehrstellen für 2019 vermittelt werden, an.
„Unter der Rufnummer 0361 3484-278 informieren unsere Bil-
dungsexperten über freie Lehrstellen, erläutern Ausbildungsin-
halte und geben Tipps zur Bewerbung“, so Diana Stolze von der 
IHK Erfurt. Derzeit seien noch 95 freie Ausbildungsplätze für das 
Jahr 2019 in der Lehrstellenbörse der Kammer registriert – wei-
tere 120 bereits jetzt schon für das Ausbildungsjahr 2020. „Da ist 
sicher für fast jeden etwas Passendes dabei“, ermuntert Stolze 
die Jugendlichen zum raschen Handeln. Doch selbst Jugendli-
che mit weniger guten Schulleistungen sollten nicht vorschnell 
kapitulieren. „Gute Noten sind zwar immer noch sehr wichtig bei 
der Bewerbung, spielen aber nicht mehr die zentrale Rolle wie 
noch vor einigen Jahren“, macht sie den Schulabgängern Mut. 
Grundlegende Eigenschaften wie Fleiß, Motivation, Einsatzbe-
reitschaft und praktische Begabungen würden inzwischen ein 
fast gleichwertiges Auswahlkriterium darstellen. Für die Bewer-
ber verrinne aber die Zeit. „Jetzt heißt es noch einmal Gas geben 
und vielleicht selbst sein Ausbildungsgesuch in die Online-Lehr-
stellenbörse einstellen“, motiviert die Leiterin Regionale Service-
Center Landkreise Eichsfeld, Nordhausen und Kyffhäuserkreis 
die Jugendlichen, noch in den Sommerferien aktiv zu werden. 
Auch jene Unternehmen mit kurzfristig frei gewordenen Plätzen 
sollten nicht mehr länger warten und ihre Stellen umgehend in 
der IHK-Börse inserieren.

IHK-Ferienhotline: 0361 3484-278
Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag, 8:00 bis 14:30 Uhr

gez. Diana Stolze
Leiterin Regionale Service-Center
Landkreise Eichsfeld, Nordhausen und Kyffhäuserkreis

Freitag, 30. August, 20:00 Uhr im StuKi 76
Der Hauptmann (D/F/PL 2017) DRAMA
Zur Erinnerung an den Überfall auf Polen und dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren: In den letzten Wochen des 
Zweiten Weltkriegs findet der junge Gefreite Willi Herold auf der 
Flucht eine Hauptmannsuniform. Ohne zu überlegen streift er 
die ranghohe Verkleidung und die damit verbundene Rolle über. 
Schnell sammeln sich versprengte Soldaten um ihn - froh, wieder 
einen Befehlsgeber gefunden zu haben. Aus Angst enttarnt zu 
werden, steigert sich Herold nach und nach in die Rolle des skru-
pellosen Hauptmanns und verfällt dem Rausch der Macht. Die 
deutsch-französisch-polnische Koproduktion DER HAUPTMANN 
ist ein klug reflektierender und brillant gespielter Kriegsfilm, der 
über seine Geschichte hinaus wichtige Fragen stellt und damit 
auch als Mahnung an das Heute gelten kann. epd-film

Ausblick:

Freitag, 6.9., 20:00 Uhr: Kino „Selbstkritik des bürgerlichen 
Hundes“ Komödie

Freitag, 20.9., 20:00 Uhr: Konzert mit SPÄTLESE Folkmusik/
Bordunmusik aus Europa mit Drehleier, Nyckelharpa, Dudelsack 
und Fiddle

Freitag, 27.9., 20:00 Uhr: Kino „Der andere Liebhaber“ Thriller

Samstag, 5.10., ab 16:00 Uhr: Museumsfest
16:00 bis ca. 19:00 Uhr, Familienfest mit DECADE UNDER-
GROUND / D - House- & Techno-Beats
ab 19:00 Uhr Konzerte von FOX AND BONES / USA - Folk, 
Blues, Americana
GREY PARIS - solo / D - Cinematic-Electro-Acoustic-Pop
ALEXANDER BLUME TRIO feat. BERND KLEINOW / D - Boo-
gie, Blues

Freitag, 11.10., 20:00 Uhr: Kino „Kundschafter des Friedens“ 
Krimikomödie

Freitag, 18.10., 20:00 Uhr: Kino „Happy End“ Drama

Freitag, 25.10., 20:00 Uhr: Kino „Der Hund begraben“ Komödie

Einladung Fachtag Mitbetroffenheit von  
Kindern bei häuslicher Gewalt

Die Würde des Kindes ist unantast-
bar. Dieser Grundmaxime sind alle 
Tätigen im Kinderschutz und invol-
vierte Berufsgruppen wie z. B. Fa-

milienrichter und Verfahrensbeistände verpflichtet.
Im Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Kyffhäuserkreis wird im-
mer wieder der Umgang mit Kindern, die häusliche Gewalt erle-
ben, thematisiert. Schwierige Entscheidungen im Spannungsfeld 
zwischen Elternrecht und Kindeswohl müssen getroffen werden. 
Das erfordert in erster Linie eine konstruktive Absprache aller be-
teiligten Professionen. Gelingt diese nicht, kann sich das negativ 
auf die weitere Entwicklung des Kindes auswirken.
Um mehr fachliche Sicherheit zu erlangen, hat sich das Netz-
werk um einen Referenten bemüht, der als engagierter Kämpfer 
für das Kindeswohl - u.a. durch die Einführung einer eigenstän-
digen Interessenvertretung für Kinder im familiengerichtlichen 
Verfahren („Anwalt des Kindes“) - gilt.
Die Rede ist von Prof. Dr. Ludwig Salgo, einem Rechts- und 
Gesellschaftswissenschaftler, der zahlreiche Publikationen ver-
öffentlicht hat, in der Lehre tätig war, aber ebenso als Rechtspo-
litiker, gefragter Gutachter (u. a. beim BVerfG) und Berater sich 
einen Namen gemacht. Er setzt sich für eine gelingende inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit Blick auf die Bedürfnisse und 
Interessen von Kindern und Jugendlichen ein.
Unter der großen Überschrift „Mitbetroffenheit von Kindern bei 
häuslicher Gewalt“, lädt das Netzwerk gegen häusliche Gewalt, 
interessierte Berufsgruppen, zu denen u.a. das Rechtswesen, 
Gesundheitswesen, Kinderschutz, Lehrkräfte und Beratungs-
einrichtungen zählen, recht herzlich zum Fachtag mit dem The-
ma: „Problematische Fallverläufe mit betroffenen Kindern und 
Jugendlichen bei häuslicher Gewalt - Schnittstellenproblematik 
Jugendhilfe, Frauenschutz und Justiz“ ein.
Dieser findet am Montag, 25. November 2019 von 10:00 -16:00 
Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche (Crucisstr. 8) in Son-
dershausen statt. Die Tagungspauschale beträgt 50,00 Euro 
(Ehrenamtliche können eine Erstattungspauschale beantragten).
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